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RS OGH 1961/11/29 1Ob470/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1961

Norm

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Hat das Erstgericht auf Grund eines Lokalaugenscheines die Feststellung getro5en, daß ein Raum nicht zur

regelmäßigen geschäftlichen Benützung dient, dann darf das Berufungsgericht nicht ohne neuerliche Wiederholung

des Lokalaugenscheines die gegenteilige Feststellung treffen.
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